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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 

Zusammenfassung Suva Informationsveranstaltung  

Oblichter vom 26. April 2010 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Am 26. April 2010 hat die Suva eine gut besuchte Informationsveranstaltung zum Thema Ab-

sturzrisiken im Zusammenhang mit Oblichtern durchgeführt. Die Veranstaltung richtete sich 

sowohl an Hersteller und Inverkehrbringer von Oblichtern wie auch an kantonale Behörden. 

 

Dieses Schreiben umfasst die Kernaussagen zu diesem Thema. 

 

 

Ausgangslage: 

 Dächer werden immer mehr aktiv genutzt und nehmen eine zentrale Rolle in der 

Gebäudenutzung ein (Retention, Solaranlagen, Begrünung etc.) 

 Die Suva registriert unverändert regelmässig Durchstürze durch Oblichter und dar-

aus resultierend schwere Absturzunfälle! 

 Vorgaben und Massnahmen zur Reduktion des Durchsturzrisikos bei Oblichtern wer-

den immer wieder unterschiedlich interpretiert 

 Besteller, Endkunde und Lieferant gehen meist von unterschiedlichen Vorstellungen 

aus. 
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Fallbeispiel: 

 Eine Firma baut eine neue Halle. Auf dem extensiv begrünten Dach werden techni-

sche Einrichtungen installiert.  

 Der Architekt schreibt demnach durchbruchsichere Oblichter aus, im Bewusstsein, 

dass das Dach über Jahre hinweg regelmässig begangen werden muss. 

 Eine Firma montiert diese Oblichter und bestätigt die Durchbruchsicherheit. 

Werden kundenseitig weitere Dokumente einverlangt, wird schnell ersichtlich, dass 

die aus Sicht des Hallenbesitzers notwendige Langzeitgarantie nicht abgegeben 

worden ist. Es ist lediglich eine Bestätigung "Durchbruchsicher zum Zeitpunkt des 

Einbaus".  

 

Kernaussagen der Veranstaltung  

 Oblichter im Bereich von Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen müssen zuverlässig & 

dauerhaft gesichert sein. Wo werkstoff- oder umgebungsbedingt vom Hersteller keine 

Langzeitgarantie abgegeben wird, muss die Sicherung mit weiteren Sicherheitsbauteilen 

wie korrosionsbeständigen Geländern, Gittern oder Netzen erfolgen. 

 Ein zuverlässiger Langzeitschutz gegen Durchsturz im Sinne des Endkunden und Arbeit-

nehmers kann nur mit Kollektivschutz erreicht werden (Kollektivschutz = konstruktive 

Zusatzmassnahmen wie Geländer, Gitter, Netze etc.) 

 Im Zweifelsfall ist ein Oblicht immer als nicht durchsturzsicher einzustufen 

 

Weitere Informationen zum Anlass finden Sie unter www.suva.ch/bau  à Veranstaltungen 

 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Suva 

Bereich Bau 

 

 

 

Bernhard von Mühlenen 
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Rückblick Infoveranstaltung "Durchsturzsicherheit bei 

Oblichtern" vom 26.04.2010 

Organisator: Suva, Bereich Bau, Bernhard von Mühlenen 

Fragen zum Thema? à vbh@suva.ch  

 

Am Montag 26.04.2010 führte die Suva, Bereich Bau die "Infoveranstaltung 

Durchsturzsicherheit bei Oblichtern" durch. 

 

Ausgangslage 

§ Dächer werden immer mehr aktiv genutzt und nehmen eine zentrale Rolle in der 

Gebäudenutzung ein (Retention, Solaranlagen, Begrünung etc.) 

§ Unterschiedliche Interpretation der Vorgaben und Massnahmen zur Reduktion des 

Durchsturzrisikos bei Oblichtern 

§ Besteller, Endkunde und Lieferant gehen meist von unterschiedlichen Vorstellungen 

aus. 

§ Die Suva registriert unverändert regelmässig Durchstürze durch Oblichter und 

daraus resultierend schwere Absturzunfälle! 

 

 Kernaussagen der Veranstaltung  

§ Oblichter im Bereich von Arbeitsplätzen 

oder Verkehrswegen müssen zuverlässig & 

dauerharf gesichert sein. 

§ In den meisten Fällen kann ein 

zuverlässiger Langzeitschutz gegen 

Durchsturz im Sinne des Endkunden und 

Arbeitnehmers nur mit Kollektivschutz 

erreicht werden (= konstruktive 

Zusatzmassnahmen wie Geländer, Gitter, 

Netze etc.) 

§ Im Zweifelsfall ist ein Oblicht immer  

nicht durchsturzsicher 

 

 

 

Zielpublikum 

§ Inverkehrbringer von 

Oblichtern, etc. 

§ Behördenvertreter 

§ Vertreter von 

Durchführungsorganen 

 

 
  

? 
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Tagesprogramm (Präsentationen):  

§ Einleitung, Ausgangslage, Begriffe & Normen 

§ Die Sicht der Kantone 

§ Gesetzliche Grundlage (VUV/OR) 

§ Durchbruchsicherheit ja, aber…. 

§ Unfallbeispiele - Montage- & Nutzungsphase 

§ Oblichter unter produktbez. Gesetzen (BauPrG, PrSG, STEG, 

PrHG, etc.) 

§ Absturzsicherung bei der Montage 

§ Kollektivschutz um Oblichter 

§ Anordnung von Verkehrswegen & Oblichter 

§ Resumé, Diskussion, Fragen & Verabschiedung 

 

 

 

Feedback / Grundtenor: 

- Das Engagement der Suva wurde sehr geschätzt 

- Das Feedback war durchwegs sehr positiv  

 

Tagungsunterlagen: 

- Die gezeigten Folien und weitere Dokumente sind als ZIP-Datei auf dem Suva - 

Server bereitgestellt:  

www.suva.ch/Oblichter2010.zip 

www.suva.ch/Oblichter2010_Zusatz.zip  
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Auszug "Sicht der Kantone" 
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Auszug "Kollektivschutz bei Oblichtern à mögliche mechanische Sicherungen" 

Nur der Kollektivschutz gilt als durchsturzsicher! 
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Auszug "Absturzsicherung bei Montage und Unterhalt von Oblichtern" 

 

 
 

 

Roland Richli / Suva / 11.05.2010  / rir@suva.ch 


